
 
 
 
 

BEGRÜNDUNG 

gemäß § 2a BauGB 
Umweltbericht und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als gesonderter Teil 

 

zum 
 
 

Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Stechlin 

„Erholungsgebiet Feldweg“ 
 

 

 
 

 

 

November 2023 

 

              Dipl.-Ing. Horst Golm - Kommunale Dienstleistungen 

 16540 Hohen Neuendorf, Karl-Marx-Straße 24, Tel.: 03303-40250 
 

Tutsch, Christian
Textfeld
3. Entwurf



Begründung BP Nr.8, Gemeinde Stechlin "Erholungsgebiet am Feldweg" 

2 
 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 
 Seite 
 
1. BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN ....................................................................... 3 

1.1 Ziel und Zweck der Bebauungsplanung ............................................................................ 3 

1.2 Geltungsbereich und Lage des Baugebietes im Ortsgefüge ............................................. 6 

1.3 Bestand und Nachbarschaft .............................................................................................. 7 

1.4   Planungsziele, Planungsinhalt und Festsetzungen ......................................................... 13 

1.5 Projektrealisierung durch städtebauliche Verträge und Vereinbarungen ........................ 20 

 
 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

 
Abbildung 1     Flächennutzungsplan-Ausschnitt Gemeinde Stechlin, Ortsteil Dagow……………. 5  

Abbildung 2     Vorgesehener Geltungsbereich des Bebauungsplanes…………………………….. 6 

Abbildung 3     Lage des Baugebietes im Stadtgefüge……………………………………………….. 7 

Abbildung 4     Luftbild mit fortgeschrittener Bewaldung der ehemaligen Siedlung……………….. 8 

Abbildung 5     Bungalow auf massiver Betonplatte im Jahr 1996…………………………………..  9 

Abbildung 6     vorhandener Feldweg mit Blick nach Westen zur Dagowseestraße……………... 10 

Abbildung 7     Teilfläche des Bodendenkmals Nr. 70424…………………………………………... 12 

Abbildung 8     Wohnhaus im Einmündungsbereich Dagowseestraße - Feldweg………………... 13 

Abbildung 9     Schemaskizze zum Nachweis einer Wohnflächenbegrenzung…………………… 16 

Abbildung 10    Grundstücksanteile des Vorhabenträgers / Eigentümers…………………………. 20 

 
 
 
      



Begründung BP Nr.8, Gemeinde Stechlin "Erholungsgebiet am Feldweg" 

3 
 

 

1. BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN 

 
 
 

                                 1.1 Ziel und Zweck der Bebauungsplanung  
  planungsrechtliche Grundlagen 

 
Die Gemeinde Stechlin beabsichtigt, für ein Grundstück nördlich des Feldweges und östlich an 
die Ortslage angrenzend in der Größe von ca. 2,4 ha einen Bebauungsplan aufzustellen. Veran-
lasst wurde dieser Aufstellungsbeschluss durch das Interesse der Gemeinde, ein seit nahezu 30 
Jahren verlassenes und baufälliges Ferienhausgebiet zu beräumen, Altlasten zu beseitigen und 
entsprechend den aktuellen Standards neu zu entwickeln. 
Auf dem Grundstück befinden sich noch 24 kartierte unbewohnbare Gebäude bzw. Gebäuderes-
te und Fundamente mit  einem Bauvolumen von 2.700 m³. Dies stellt aufgrund von Vandalismus 
und Witterungseinflüssen in unmittelbarem Anschluss an die Ortslage von Dagow in diesem Zu-
stand einen städtebaulichen Missstand dar  und ist kein Renommee für den Ort mit seinem aus-
geprägten, funktionsbestimmenden Charakter als Erholungsgemeinde. In der amtlichen Karten-
unterlage sind lediglich 8 Gebäude erfasst. Zu DDR-Zeiten war dieses Gebiet mit seinen Ferien-
bungalows ein beliebtes Ferienziel für Mitarbeiter von 4 volkseigenen Betrieben und dem Rat des 
Kreises Wittenberge.  
Zur Revitalisierung dieser ehemaligen Ferienhaussiedlung hat die Gemeindevertretung in ihrer 
öffentlichen Sitzung vom 5.12.2018 beschlossen, für die Flurstücke 51/1, 50/6, 189, 191, 50/3, 
53/5, 52/2, 50/2 und 50/1 der Flur 3 einen Bebauungsplan mit der Bezeichnung 
 

Bebauungsplan Nr.8 „Erholungsgebiet Feldweg“ 
 
als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Ferienhäuser" aufzustellen.  
 
Im Rahmen der TÖB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurde  vorgeschlagen, die Fläche des 
vorhandenen Feldweges aus dem Geltungsbereich herauszunehmen und diese Erschließungs-
fläche im südlich angrenzenden Bebauungsplan Nr.9 "Wohngebiet Pferdekoppel" verbindlich 
festzusetzen. Damit wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.8 auf eine Fläche von 
22.572 m² reduziert .Die Erschließung des Ferienhausgebietes erfolgt über den öffentlich als 
Gemeindestraße gewidmeten Feldweg.  
.Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Amtes Gransee und Gemeinden ist dieser Be-
reich mit Ausnahme des Flurstückes 50/2 aber auch zusätzlich das südlich an den Feldweg an-
grenzende Flurstück 53/7 mit einer Gesamtfläche von ca. 4,4 ha als Sonderbaufläche für Ferien-
häuser dargestellt. Das Flurstück 50/2 ist als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt und gehört 
zum Landschaftsschutzgebiet "Fürstenberger Wald- und Seengebiet" Eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes für das jetzt verbindlich festzusetzende Ferienhausgebiet ist demnach nicht 
erforderlich, da der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs.2 BauGB als 
Sonderbaugebiet  Ferienhäuser entwickelt wird.  
Nachdem die Gemeinde mit Datum vom 16.09. 2020 aufgrund der aktuellen Nachfrage nach 
allgemeinen Wohngrundstücken den Beschluss zu Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 
"Wohngebiet Pferdekoppel" gefasst hat, wurde für das entsprechende Flurstück 53/7 eine Ände-
rung des Flächennutzungsplanes erforderlich.  Die Änderung befindet sich im Verfahren.. 
Eine gegenseitige Beeinträchtigung der beiden unterschiedlichen Nutzungen (Wohngebiet - Feri-
enhausgebiet) die in 2 getrennten Bebauungsplänen festgesetzt werden sollen, ist insbesondere 
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auch wegen der trennenden, etwa 9 Meter breiten, öffentlich gewidmeten Gemeindestrasse des 
Feldweges nicht zu befürchten.   
Eine raumordnerische Anfrage bei der gemeinsamen Landesplanungsbehörde Berlin-
Brandenburg zu dieser FNP-Darstellung sowie der beabsichtigten weiterführenden Bebauungs-
planung als Ferienhausgebiet wurde mit Schreiben vom 12.2.2018 positiv beantwortet und mit 
Schreiben vom 27.7.2022 im Rahmen des 2. Anhörverfahren noch einmal bestätigt.  
Die rechtliche Grundlage der raumordnerischen Anerkennung ist der Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019. Da das vorgesehene Plange-
biet Anschluss an das Siedlungsgebiet von Dagow hat, stehen die Ziele 5.2, 5.3 und 5.4 LEP HR 
der Planungsabsicht nicht entgegen. Da das Ferienhausgebiet im wirksamen Flächennutzungs-
plan der Gemeinde bereits dargestellt ist, steht es nicht im Konflikt mit Ziel der Raumordnung 
gemäß Z 6.2 LEP HR.   
Die Eigentümer der Flurstücke 50/1, 50/2 und 50/3 des vorgesehenen Bebauungsplangebietes 
haben sich durch Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit der Gemeinde gemäß § 11 
Abs.1 Nr.3 BauGB verpflichtet, die anfallenden Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der 
Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen und die Voraussetzung oder Folge des 
geplanten Vorhabens sind, zu übernehmen. In diesem Zusammenhang haben die Eigentümer 
der zukünftigen Straßenparzelle 50/3 in der Größe von 511 m² der Gemeinde ein Verkaufsange-
bot unterbreitet das inzwischen angenommen und beurkundet ist.  
Zu den vertraglichen Pflichten der Eigentümer gehört auch die Durchführung von Verfahrens-
schritten gemäß §§ 2a - 4a BauGB auf der Grundlage des § 4b BauGB durch Übertragung von 
Verfahrensschritten an einen Dritten. 
 
Nachdem entsprechend dem Verfahrensstand des Bebauungsplanes hinreichend Klarheit über 
die festzusetzenden Erschließungsmaßnahmen, ökologischer Ausgleichsmaßnahmen sowie die 
Waldersatzaufforstungen bestand, haben sich die Eigentümer durch Abschluss eines weiterge-
henden städtebaulichen Vertrages gem. §11 Abs.1 Nr.2+3 BauGB zur Durchführung und Kos-
tenübernahme der vereinbarten Maßnahmen sowie der Ersatzaufforstungen verpflichtet. Dieser 
Städtebauliche Vertrag ist inzwischen ausformuliert und abgeschlossen. Zur Sicherung der von 
den Eigentümern zu übernehmenden Leistungen sind Gewährleistungsbürgschaften von 105.000 
€ zugunsten der Gemeinde und 130.0000 € zugunsten der Forstbehörde verbindlich geregelt. 
Weiterhin ist aufgrund der im Anhörverfahren vorgetragenen Bedenken der Forstbehörde zur 
Rodung von Waldflächen ein Waldumwandlungsvertrag in Form eines städtebaulichen Vertrages 
gem. § 11 Abs. 4 BauGB zwischen der Eigentümergemeinschaft und der Oberförsterei Neuen-
dorf abgeschlossen worden. Grundlage hierzu ist der Vertrag über die Durchführung einer Er-
satzaufforstung in der Nachbargemarkung Fürstenberg über eine Ersatzaufforstungsfläche von 
2.0 ha. 
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Abbildung 1 

Flächennutzungsplan-Ausschnitt mit Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.8 
Sonderbaufläche "Ferienhäuser." und Fläche für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft 
Abbildung 1 

 
 
Der Flächennutzungsplan zeigt eine städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Ortsgefüges unter 
Einbeziehung der nördlich verlaufenden Bebauung am Bungalowweg, der östlich vorhandenen 
Splittersiedlung und eines nach Süden abgrenzenden Baugebietes für das inzwischen der Auf-
stellungsbeschluß zum Bebauungsplan Nr. 9 "Wohngebiet Pferdekoppel" gefasst wurde und 
dieser Plan das Beteiligungsverfahren nach § 3.1 und 4.1 sowie § 3.2 und 4.2 BauGB bereits 
durchlaufen hat.  
Der Feldweg als Erschließungsstrasse für die beiden Bebauungspläne Nr.8 +9 wird im Geltungs-
bereich des angrenzenden B-Planes Nr. 9 "Wohngebiet Pferdekoppel" festgesetzt..  
 
Durch dieses im Flächennutzungsplan rechtswirksam gewordene Konzept erhält der Ort Dagow 
gegenüber dem östlich gelegenen größeren Waldgebiet und dem Landschaftsschutzgebiet eine 
klar gestaltete Ortsrandbegrenzung. 
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                              1.2 Geltungsbereich und Lage des Baugebietes im Ortsgefüge 
 
Der Geltungsbereich des vorgesehenen Bebauungsplanes „Erholungsgebiet Feldweg“ ist im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Ferienhäu-
ser  sowie für das Flurstück 50/2 als Fläche für die Landwirtschaft (Feuchtwiese) dargestellt (Abb. 
1). 
 
Abbildung 2 
Vorgesehener Geltungsbereich Bebauungsplan Nr.8 (Bungalow-Eintrag im Geltungsbereich unvoll-

ständig) 

Abbildung 2 

 
 

 
Der Geltungsbereich des  Bebauungsplanes in der Gemarkung Neuglobsow, Flur 3 umfasst die 
beiden Flurstücke 50/1 und 50/2 sowie eine Teilfläche des Flurstückes 50/3 mit einer im Kataster 
ausgewiesenen Gesamtgröße von 22.572 m² und befindet sich  im Privat-Eigentum. (Abb.2) 
. 
Zur funktionalen und erschließungstechnischen Einbindung des neuen Baugebietes in die umge-
benden Baugebiete sowie zu Sicherung der östlich befindlichen naturschutzrechtlich gewidmeten 
Fläche und des vorgesehenen Walderhalts in einem Teilbereich wird der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes über die geplante Ferienhausgebietsfläche hinaus festgesetzt. 
Zusammen mit der südlich an den See angrenzenden Ortschaft Neuglobsow ist Dagow staatlich 
anerkannter Erholungsort. Beide Orte gehören zum Naturpark "Stechlin-Ruppiner Seeland". 
Insofern unterstützt und stärkt die geplante Ausweisung eines Sondergebietes für Ferienhäuser 
die Funktion als staatlich anerkannter Erholungsort. 
Das Baugebiet schließt im Westen unmittelbar an die historische Ortslage und im Norden an die 
in den 1980er Jahren entstandene Bebauung entlang des Bungalow-Weges an.  
Im Osten wird die Besiedlung der Ortschaft mit einer bewohnten ehemaligen Hofstelle abge-
schlossen. 
Im Süden wird der Geltungsbereich durch den Feldweg begrenzt der zum Geltungsbereich des 
angrenzenden Bebauungsplans Nr. 9   mit der Bezeichnung "Wohngebiet Pferdekoppel" gehört. 



Begründung BP Nr.8, Gemeinde Stechlin "Erholungsgebiet am Feldweg" 

7 
 

 

Zur stufenweisen Realisierung dieses im Flächennutzungsplan rechtswirksam dargestellten Kon-
zeptes sollen mit der verbindlichen planungsrechtlichen Sicherung des Ferienhausgebietes die 
Voraussetzungen für den Beginn privater Investitionsmaßnahmen geschaffen werden. Hier geht 
es vorrangig um die Beräumung und Altlastensanierung der alten Datschensiedlung und eine 
funktionsgerechte Neuerschließung des Gebietes als Voraussetzung für den Bau privater Ferien-
häuser. 
 
Abbildung 3 
Lage des Baugebietes im Ortsgefüge 
Abbildung 3 

 
 
 

                              1.3  Bestand und Nachbarschaft  
 
Das Bebauungsplangebiet ist dominant geprägt durch eine aufgegebene Ferienhaussiedlung aus 
den 1970/1980er Jahren, deren Nutzung Anfang der 1990er Jahre aufgegeben wurde. 
Von den ehemaligen Ferienhäusern stehen heute noch etwa 24 abbruchreife Gebäu-
de/Fundamente einschließlich  der unterirdischen Ver- und Entsorgungs-Leitungen und -Anlagen. 
Das Luftbild der Abb.4 zeigt eine deutlich fortgeschrittene Bewaldung der ehemaligen Ferien-
haussiedlung und soll lediglich den erreichten Waldstatus der ehemaligen Ferienanlage doku-
mentieren. Vorherrschend sind Birken und Kiefern anzutreffen. Eine vorhandene Eibe (Taxus 
baccata) ist nicht standorttypisch, sondern stammt aus der ehemaligen Gartenbepflanzung der 
Ferienhäuser. 
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Abbildung 4 
Luftbild mit fortgeschrittener Bewaldung der ehemaligen Siedlung 
Abbildung 4 

 
 
 
 

Exemplarisch für die auf dem Grundstück kaum noch erkennbare Bausubstanz sowie die inzwi-
schen fortgeschrittene Vegetation ist das aktuelle Foto (2018) auf dem Titelblatt sowie die Dar-
stellung eines Bungalows (1996) (Abb. 5) 
 
Mit der seinerzeitigen Errichtung der Ferienhaussiedlung mit 24 Bungalows in den 1970er Jahren 
und der damit verbundenen Erstbepflanzung der einzelnen Parzellen sowie einem natürlichen 
Waldaufwuchs ist nach nunmehr 5-6 Jahrzehnten auf dem überwiegenden Teil des ursprünglich 
landwirtschaftlich genutzten Grundstückes ein Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes (LWaldG) 
entstanden. 
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Nördlich des Plangebietes befindet sich eine kleine bewohnte Ferien-Bungalow-Siedlung auf 
parzellierten Grundstücken die über den dort gewidmeten "Bungalowweg" erschlossen sind. Le-
diglich das Grundstück Nr. 9 A auf den Flurstücken 151 +152 wird z.Zt. ohne  Rechtsgrundlage 
vom Feldweg her erreicht. 
Der südlich der Bauflächen verlaufende Feldweg ist öffentlich gewidmet und befindet sich mit 
dem Flurstück 53/5 in privatem Eigentum. (Abb. 6) Das Flurstück 50/3 wurde zwischenzeitlich an 
die Gemeinde Stechlin verkauft. Der Feldweg ist nicht ausgebaut; bzw. muss erstmalig herge-
stellt werden. Für die Anlieger entsteht damit eine Beitragspflicht nach den Regelungen des Bau-
gesetzbuches. Die Festsetzung des Feldweges als öffentliche Verkehrsfläche sowie die E-A-
Bilanz für den Straßenbau erfolgt im Verfahren des angrenzenden B-Planes Nr. 9 "Wohngebiet 
Pferdekoppel" 
Für das brachliegende große Grundstück südlich des Feldweges (Flurstück 53/7), das im Flä-
chennutzungsplan als Bauland dargestellt ist, hat die Gemeindevertretung am 16.09.2020 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.9 "Wohngebiet Pferdekoppel" beschlossen. Dieses neue 
Baugebiet soll ebenfalls über den vorhandenen öffentlich gewidmeten Feldweg nach erstmaliger 
Herstellung des Feldweges gem. BauGB erschlossen werden.  
 
 
Abbildung 5 
Bungalow auf massiver Betonplatte im Jahr 1996 
Abbildung 5 

 
 
 
Das Amt Für Forstwirtschaft hatte in seiner damaligen Stellungnahme zum Flächennutzungsplan 
vom 18.10.2000 bereits bestätigt, dass unabhängig von der inzwischen eingetretenen Bewaldung 
des Bebauungsplangebietes die Ausweisung als Ferienhausgebiet dennoch erfolgen kann. Bei 
der zukünftigen Bebauungsplanung wäre dann ein Waldumwandlungsverfahren durchzuführen. 
Diese Waldumwandlung ist inzwischen durch einen Waldumwandlungsvertrag zwischen der 
Oberförsterei Neuendorf und der Eigentümergemeinschaft vom 15.11.2022 geregelt worden.  
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Ebenso besteht ein Vertrag über die Durchführung einer Ersatzaufforstung in der Nachbarge-
meinde Fürstenberg mit einer zukünftigen Waldfläche von 2.0 ha .Diese Fläche ist bereits im 
Winterhalbjahr 2022 / 2023 eingezäunt und in Abstimmung mit dem Forstamt in Fürstenberg mit 
einem Laubmischwald gepflanzt worden. 
Wegen der fortgeschrittenen Bewaldung der ehemaligen Ferienhaussiedlung hat die untere 
Forstbehörde gem. § 2 Landeswaldgesetz Brandenburg (LWaldG) nun aktuell für eine Teilfläche 
von ca. 16.000 m² des Geltungsbereiches die Waldeigenschaft verbindlich festgestellt. 
Nach § 8 Abs.1 LWaldG darf Wald nur mit Genehmigung der unteren Forstbehörde zeitweilig 
oder dauerhaft in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. In diesem Zusammenhang 
stimmt die Forstbehörde einer Waldumwandlung zu, die jedoch eine Fläche von 1,0 ha nicht 
überschreiten darf. Dabei sind jedoch die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung durch eine 
Ersatzaufforstung auszugleichen. Die Forstbehörde erwartet in diesem Zusammenhang für die 
Umwandlung der betroffenen Waldfläche zusätzlich einer besonderen Klimaschutzfunktion des 
dortigen Waldes eine Kompensation durch Nachweis einer Neuaufforstung im Verhältnis 1:2, d.h. 
eine Ersatzaufforstungsfläche von 2,0 ha.  
 
 
Abbildung 6                                                                           
vorhandener Feldweg mit Blick nach Westen zur Dagowseestraße 
Abbildung 6 

 
 
Im Luftbild gut zu erkennen befindet sich im Osten des Bereiches (Flurstück 50/2) eine vorhan-
dene Feuchtwiese, die in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen wurde. Diese 
Fläche, im Flächennutzungsplan als Landschaftsschutzgebiet dargestellt, wird im Umweltbericht 
zu diesem Bebauungsplan mit ihren besonders schutzwürdigen Feucht- und Trockenrasenflä-
chen als Ersatz für verlorengehende Biotopstrukturen zur dauerhaften Erhaltung empfohlen und 
im Bebauungsplan mit einer entsprechenden grundbuchlichen Sicherung zugunsten der Natur-
schutzbehörde gesichert. 
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Am östlichen Teil des Feldweges angrenzend befindet sich eine bewohnte ehemalige Hofstelle, 
die im Flächennutzungsplan als Siedlungsgebiet erfasst ist. 
 
An der westlich gelegenen Straßenkreuzung Feldweg / Dagowseestaße beidseitig entlang der 
Dagowseestrasse stellt eine Einfamilienhausbebauung den Verbund mit der Ortslage von Dagow 
her. 
Das Plangebiet wird im westlichen Teil durch das Bodendenkmal Nr. 70424, den mittelalterlichen 
und neuzeitlichen Ortskern von Dagow sowie eine Siedlung des slawischen Mittelalters tangiert. 
(Abbildung Nr. 7) 
 
In der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuse-
um, Abt. Bodendenkmalpflege vom 7.2.2019 wird hierzu folgendes ausgeführt: 
 
"Die o.g. Planung tangiert den Bereich eines Bodendenkmals, das nach § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 2 Nr. 
4, § 3 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 und 2 im Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und 
Bodendenkmale im Land Brandenburg vom 24.Mai 2004 (GVBI Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. 
Mai 2004, S. 215 ff.) unter Schutz steht und zu erhalten ist. Es handelt sich um Bodendenkmal 
Nr. 70424, den mittelalterlichen und neuzeitlichen Ortskern von Dagow sowie eine Siedlung des 
slawischen Mittelalters (vgl. Plan in der Anlage). 
Wir nehmen daher in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Denkmalfachbehörde für 
Bodendenkmale und als Träger öffentlicher Belange gemäß § 17 BbgDSchG wie folgt zur o.g. 
Planung Stellung: 
1. Die Planung tangiert den Bereich eines Bodendenkmals, das nachrichtlich in die Planunterla-
gen zu übernehmen ist (siehe Plan in der Anlage). 
2. Im Zusammenhang mit dem Bodendenkmal sind folgende Regelungen des Denkmalschutzge-
setzes in der Planunterlage zu berücksichtigen: 
Alle Veränderungen von Bodennutzungen wie z.B. eine Tiefenenttrümmerung nach obertägigem 
Abbruch vorhandener Bebauung, das Ziehen von Baumstubben, die Errichtung von baulichen 
Anlagen, die Anlage und oder Befestigung von Straßen und Wegen, Verlegung von Leitungen, 
umfangreiche Hecken- und Baumpflanzungen mit Pflanzgruben größer als 50 x 50 x 50 cm usw. 
bedürfen im Bereich des Bodendenkmals einer Erlaubnis (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BbgDSchG). Sie ist 
bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Oberhavel zu beantragen (§ 19 
Abs. 1 BbgDSchG) und wird im Benehmen mit unserer Behörde erteilt (§ 19 Abs. 3 BbgDSchG)." 
Ferner sind diese Maßnahmen in der Regel dokumentationspflichtig (§ 9 Abs. 3 und 4 BbgD-
SchG); die Erdeingriffe müssen also archäologisch begleitet und entdeckte Bodendenkmale 
fachgerecht untersucht werden. Für die hier erforderlichen Dokumentationsarbeiten, zu denen die 
denkmalrechtliche Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehorde jeweils Näheres festlegen wird, 
ist ein Archäologe bzw. eine archäologische Fachfirma zu gewinnen, deren Auswahl das Bran-
denburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum zustimmen 
muss. 
Die Kosten für die archäologischen Maßnahmen sind nach § 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG vom 
Veranlasser der Erdeingriffe im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 
Die durch archäologische Baubegleitungen und Ausgrabungen entstehenden Mehrkosten und 
Bauverzögerungen, sind einzukalkulieren, wenn Bodendenkmalbereiche beplant werden. 
Bei Erdarbeiten darüber hinaus unvermutet entdeckte Bodendenkmale (Scherben, Knochen, 
Stein- und Metallgegenstände, Steinsetzungen, Holz, Verfärbungen etc.) sind unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG).  
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Die aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf 
einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber 
hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Er-
haltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 
3. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Lan-
desmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG)." 
 
Abbildung 7 
Teilfläche des Bodendenkmals Nr. 70424 
mittelalterlicher und neuzeitlicher Ortskern von Dagow sowie eine Siedlung des  
slawischen Mittelalters 
Abbildung 7 
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Abbildung 8 
Wohnhaus im Einmündungsbereich Dagowseestraße - Feldweg 
Abbildung 8 

 
 

 
 
                              1.4 Planungsziele, Planungsinhalt und Festsetzungen 

 
Allgemeine Ziele 
 
In deutlicher flächenmäßiger Verkleinerung von der Darstellung im Flächennutzungsplan wird das 
Grundstück am Feldweg im Bebauungsplan als Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
"Ferienhausgebiet" festgesetzt. Im Sondergebiet ist nur die Errichtung von Ferienhäusern mit 
jeweils 2 Pkw-Stellplätzen, einer baulich ungedeckten Freiterrasse und einem kleinen Geräte-
schuppen mit einer maximalen Grundfläche von 10 m² und den notwendigen versiegelten Zuwe-
gungen zulässig.  
Vorrangiges Ziel ist die Neuerschließung und Revitalisierung der ehemaligen Ferienhaussiedlung 
auf einer verringerten Fläche von ca. 11.200 m² (davon 9.999 m² Waldumwandlungsfläche und 
1201 m² unbewaldete Randfläche am Feldweg. Mit dem Waldumwandlungsvertrag vom 
15.11.2022 zwischen der Oberförsterei Neuendorf und der Eigentümergemeinschaft sind die 
forstrechtlichen Voraussetzungen für die Bildung von 18 neu zu erschließenden  Ferienhaus-
Grundstücken und damit die Herstellung einer städtebaulich geordneten Entwicklung und Abrun-
dung der Ortslage von Dagow gegenüber dem östlich angrenzenden Waldgebiet gegeben. 
Mit dem Angebot von baureifen Grundstücken für die Errichtung von Ferienhäusern entspre-
chend der getroffenen Festsetzungen soll die staatlich anerkannte Erholungsfunktion von Neu-
globsow-Dagow unterstützt und gestärkt werden. 
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Waldumwandlung und Walderhalt 
 
Das Ergebnis der forstbehördlichen Stellungnahme aus dem Beteiligungsverfahren gem. § 4.1 
BauGB führte zu einer Änderung der ursprünglich getroffenen Bebauungsplanfestsetzungen in 
Bezug auf Walderhalt und Waldumwandlung. Es wird der Anregung der unteren Forstbehörde 
gefolgt und eine nordöstlich gelegene Teilfläche des Geltungsbereiches, die im Flächennut-
zungsplan noch als Sonderbaufläche Ferienhausgebiet dargestellt ist, wird als Wald erhalten. Die 
in diesem Bereich noch vorhandenen Bausubstanz- und Erschließungsreste sind zu beräumen 
und nach Entsiegelung ist dieses Waldstück in seiner Funktion als lokaler Klimaschutzwald im 
Bebauungsplan entsprechend festzusetzen. Das Forstamt hält hier eine naturschutzrechtliche 
Anerkennung der notwendigen Entsiegelungsmaßnahmen in diesem Bereich  für möglich. Die 
ursprünglich im Umweltbericht ausgesprochene Empfehlung, das verbleibende Waldstück mit 
einer Fläche von 6.363 m² aus dem Bestand heraus als Sukzessionsfläche  und Naturerfahrungs-
raum gem. § 9 Abs.1 Nr. 15  BauGB zu entwickeln und als Ausgleich für das noch offene Kom-
pensationsdefizit von 2.340 ² anzurechnen erfüllt nicht die fachlichen Anforderungen an die Ein-
griffsregelung gem. HVE 2009. Das damit verbleibende ökologische Ausgleichsdefizit wird daher 
durch Ausgleichsmaßnahmen im Flächenpool Zempow ausgeglichen. (Vertrag mit Flächenagen-
tur Brandenburg GmbH vom 29.09/8.10.2023).  
In Folge des damit verbundenen Wegfalls eines dauerhaften forstwirtschaftlichen Nutzungsver-
zichtes mit natürlicher Sukzession für die gesamte Waldfläche wird im B-Plan entsprechend all-
gemeiner Empfehlungen des NABU sowie der Hinweise im Informationsblatt des Umweltministe-
riums "Waldränder - artenreiche Lebensräume" in Benachbarung zur Baufläche des Ferienhaus-
gebiet eine 25 m breite Waldrandzone gem. § 9 Abs.5 Nr. 1 kenntlich gemacht. Im Zusammen-
hang mit der Verbesserung der ökologischen Waldfunktion durch die höhengestufte Waldrandzo-
ne wird gleichzeitig der notwendige Baumfallabstand zu den westlich angrenzenden Ferienhäu-
sern gesichert.  
Durch die  bewirkte Verkleinerung der im rechtsgültigen FNP dargestellten  Ferienhaus-Baufläche 
verringert sich die erforderliche genehmigungspflichtige Waldumwandlungsfläche auf 9.999 m², 
da kleine Randflächen des zukünftigen Ferienhausgebietes am Feldweg nicht bewaldet sind. Die 
genehmigte Waldumwandlungsfläche ist im Bebauungsplan mit einer Fläche von 9.999 m² dar-
gestellt. Im Waldumwandlungsvertrag vom 15.11.2022 zwischen dem Forstamt Neuendorf und 
der Eigentümergemeinschaft wurde eine Umwandlungsfläche mit der Auflage genehmigt, inder 
Nachbargemeinde Fürstenberg eine Ersatzfläche von 2.0 ha aufzuforsten. 
Nach behördlicher Genehmigung des Forstamtes in Fürstenberg zur Sicherung einer Ersatz-
Neuaufforstung in der Größe von 2.0 ha wurde zwischen dem Eigentümer der Ackerfläche in 
Fürstenberg und dem Vorhabenträger des Bebauungsplanes ein Vertrag über eine Neuauffors-
tung von 2,0 ha geschlossen Die Ersatz-Aufforstungsquote im Verhältnis von 1:2 begründet sich 
aus dem Waldersatz von 1.0 ha sowie einem Ersatz für den eingetretenen besonderen Klima-
Funktionsverlust dieser Fläche. Die vorgesehene Ersatzaufforstung mit der vertraglich gesicher-
ten Fläche befindet sich in der Nachbargemeinde Fürstenberg, Flur 14, Flurstücke 52, 53 und 
54/2. Die Neuaufforstung dieser Fläche mit Laubgehölzen ist im Herbst 2022 erfolgreich durchge-
führt worden und mittlerweile gut angewachsen. 
Gleichzeitig wurde im städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde Stechlin und dem Vorha-
benträger des Bebauungsplanes Nr. 8 u.a. auch  die Verpflichtung der Eigentümer zur Ersatzauf-
forstung aufgenommen. In diesem Vertrag mit der Gemeinde sowie in dem gesonderten Wald-
umwandlungsvertrag mit dem Forstamt hat sich der Vorhabenträger verpflichtet, Sicherheit zur 
Vertragserfüllung der Neuaufforstung in Form einer Bankbürgschaft in Höhe von 130.000,- € 
gegenüber dem Forstamt zu leisten. 
Die entsprechenden Verträge sind in der Pos. 1.5 erfasst.  
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Festsetzungen zur baulichen Nutzung und zur Grünordnung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist gemäß § 16+19 BauNVO mit einer maximalen Grundfläche 
von 90m² und einer maximalen Geschoßfläche von 180m² pro Ferienhaus festgesetzt und liegt 
damit bei den voraussichtlichen Grundstücksgrößen von maximal 600 m² deutlich unter den für 
Ferienhausgebiete höchstzulässigen Werten gemäß §17 Baunutzungsverordnung. (GRZ 0,4 und 
GFZ 1,2) . Damit  wird im Zusammenhang mit einer geringen Versiegelung durch die privaten 
Erschließungsflächen eine gute Durchgrünung und Auflockerung des zukünftigen Baugebietes 
bei geringstmöglichem Eingriff in das vorhandene Ökosystem sichergestellt. Entsprechend der 
Textfestsetzungen Nrn. 1 und 2 darf diese Grundfläche zusätzlich für PKW-Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, für Geräteschuppen mit einer maximalen Grundfläche von 10 m²  sowie für nicht über-
dachte Terrassen mit insgesamt maximal 75 m² / Ferienhausgrundstück überschritten werden. 
Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung einschließlich der Tierhaltungszucht sind nicht 
zulässig.     
Mit der Zurücksetzung der gemäß Baunutzungsverordnung höchstzulässigen städtebaulichen 
Ausnutzungsziffern im Bebauungsplan und der Limitierung einer maximal zulässigen Grundfläche 
von 90m² pro Ferienhaus (TF Nr. 2) wird erreicht, dass dadurch eine zu massive bauliche Über-
formung dieser Ferienhaussiedlung vermieden wird und die vorzufindende städtebauliche Struk-
tur von Dagow gestört werden könnte. Die landschaftliche Einbindung der Ferienhaussiedlung 
wird durch die in der Textfestsetzung Nr. 6 bestimmte Bepflanzung mit insgesamt 54 größeren 
Laubbäumen gesichert.  
 In diesem Sinne erfolgt auch eine Festsetzung über die maximal zulässige Traufhöhe der Feri-
enhäuser auf 3,80 m. Damit soll sichergestellt werden, dass ggfls. durch die Ausnutzung von 
extremen Sockel- und Drempelhöhen die angestrebte baugestalterische/städtebauliche  Erschei-
nungsform der kleinen Ferienhaussiedlung durch vereinzelt herausragende überhöhte Baukörper 
beeinträchtigt und verunstaltet würde. Gleichzeitig wird mit der gemeinsamen Wirkung verschie-
dener Festsetzungen sichergestellt, dass eine Wohnfläche von 120 m² pro Ferienhaus nicht 
überschritten werden kann. Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zur baulichen 
Gestaltung und der damit verbundenen Nutzungmöglichkeiten (Grundstücksgröße, überbaubare 
Grundfläche, Geschoßflächenzahl, Traufhöhe, 2-geschossige Einzelhäuser mit Dachausbildung 
sind alle nach BauGB und BauNVO rechtlich möglichen Grenzwerte im Interesse einer ortstypi-
schen aufgelockerten Bebauung für das im Ortgefüge eingebundene Ferienhausgebiet mit seinen 
standortbezogenen Nutzungsformen deutlich unter den maximal nach Städtebaurecht möglichen 
Werten im Plan rechtssicher  verankert worden. (siehe hierzu Abb. Nr. 9) 
In diesem Zusammenhang hat sich der Vorhabenträger des Projektes im Durchführungsvertrag 
gemäß § 11 BauGB u.a. dazu verpflichtet nur maximal 18 Ferienhausgrundstücke im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes mit einer jeweils maximalen Grundstücksfläche von 600 m² aus-
zuweisen. Lediglich aus vermessungstechnischen Gründen können davon maximal 2 Grundstü-
cke mit Zustimmung der Gemeinde um bis zu 20% größer ausfallen. Entsprechend der Bestim-
mung in § 9(1) Nr.3 BauGB wird  im Bebauungsplan in der Textfestsetzung Nr. 3  bestimmt, dass 
die Größe der Baugrundstücke 500 m² nicht unterschreiten darf. 
Der Vorhabenträger hat sich in diesem Zusammenhang auch  in § 6 des städtebaulichen Vertra-
ges dazu verpflichtet, seine insgesamt eingegangenen Verpflichtungen an Rechtsnachfolger und 
dieser auch dessen Nachfolgern weiterzugeben. 
Mit der Festsetzung einer einheitlichen Dachneigung von zwingend 45 Grad in Verbindung mit 
flankierenden Festsetzungen wird eine größtmögliche Harmonisierung mit der Folge einer har-
monischen Ferienhausgebiets-Anmutung erreicht. Somit wird der Unterschied in der Erschei-
nungsform zwischen dem allgemeinen Wohngebiet  "Pferdekoppel" einerseits und den bewusst 
niedrig gehaltenen Ausnutzungsziffern des Ferienhausgebiets andererseits deutlich erkennbar. 
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Es entspricht in diesem Zusammenhang  ausdrücklich auch dem politischen Willen der Gemein-
devertretung, dass die Ausbildung von Dachgauben auch zur Vergrößerung der Wohnfläche nicht 
gestattet ist (TF Nr. 12). 
Gleichzeitig wird mit der Einhaltung der festgesetzten städtebaulichen Werte erreicht, dass eine 
Wohnfläche von maximal 120 m² pro Ferienhaus nicht überschritten werden kann. 
 
Abbildung 9 
Schemaskizze zum Nachweis einer Wohnflächenbegrenzung auf 120 m² pro Ferienhaus 
 

Unter Einhaltung der im Bebauungsplan festgesetzten städtebaulichen Werte: 
 

-  Grundfläche / Grundstück, Höchstmaß                          90 m² 
-  Geschoßfläche / Grundstück, Höchstmaß                   180 m² 
-  Traufhöhe, Höchstmaß                                               3,80 m 
-  Entfall der Festsetzung einer Firsthöhe                           - 
-  Dachneigung zwingend                                                  45 Grad    
 

wird in dieser Schemaskizze belegt, dass eine Wohnfläche von mehr als 120 m² pro Ferienhaus 
nicht möglich und nicht zulässig ist. 
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Unabhängig von der besonderen Klimaschutzfunktion des dortigen Waldgebietes ist die forstliche 
Qualität im betroffenen Waldumwandlungsbereich eher gering. Der vorhandene Baumbestand ist 
durch einen nicht durchgeforsteten Kiefernaufwuchs mit Unterwuchs aus Berg-Ahorn und Trau-
ben-Eiche geprägt. Im Hinblick auf die aktuelle Tendenz, den hohen Anteil von Kiefern und Fich-
ten zugunsten von Laubholz-Mischbeständen zu verändern, ist für den Waldumwandlungsbereich 
der zukünftigen Ferienhaussiedlung die Rodung des vorhandenen Waldbestandes und eine 
Neupflanzung von ca. 54 heimischen standortgerechten Laubbäumen (Stammumfang 16-18 cm) 
auf den zukünftigen Ferienhausgrundstücken im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt. Alterna-
tiv können pro Einzelbaum 2 Obstgehölze (Stammumfang 10-20 cm) in landschaftsraumtypi-
schen Sorten gepflanzt werden. (Textfestsetzung Nr. 6).  
Entsprechend der Empfehlung im Umweltbericht wird festgesetzt, dass, je 45 m² vollversiegelter 
Fläche und je angefangener 75 m² teilversiegelter Fläche für Nebenanlagen je ein Baum mit fest-
gesetzter Qualität und Artenauswahl vom Grundstückseigentümer anzupflanzen und dauerhaft zu 
erhalten ist: das entspricht einem Pflanzgebot von mindestens 3 Bäumen pro Ferienhausgrund-
stück,  Die Artenauswahl wird entsprechend der im Umweltbericht begründeten Empfehlung mit 
folgenden gebietstypischen Laubbäumen bestimmt: 
Einzelbäume. Acer campestre (Feldahorn), Betula pendula (Sandbirke), Tilia cordata (Winterlin-
de), Quercus robur (Stieleiche). Für die Stieleiche wird bestimmt, dass nur jeweils 1 Baum dieser 
Art  auf jedem Grundstück gepflanzt werden darf. Obstgehölze sind nur für im Landschaftsraum 
typische Sorten zugelassen. 
Im Ergebnis der getroffenen Festsetzungen zur Neupflanzung ist zu erwarten, dass bei der emp-
fohlenen und im B-Planentwurf skizzierten Parzellierung mindestens.54 Laubbäume in gemisch-
ten Arten und in einer angemessenen Größe auf dem Ferienhausgelände neu gepflanzt werden. 
Insbesondere durch die festgesetzte Qualität und Größenklasse der Bepflanzung wird das neue 
Ferienhausgebiet schon in kurzer Zeit gut in den arrondierten Siedlungsraum von Dagow harmo-
nisch eingebunden sein.  
Die Rodung und Beräumung des Umwandlungsbereiches kann nach Abschluss eines Vertrages 
zur Ersatzaufforstung sowie Vorlage einer Vertragserfüllungsbürgschaft gegenüber der Oberförs-
terei Neuendorf und erfolgtem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes erfolgen.  
Mit der Textfestsetzung Nr. 4 soll erreicht werden, dass die Vorgartenzonen nicht durch Carports 
und Garagen bzw. anderen Nebenanlagen gem. § 14 Baunutzungsvereinbarung überbaut wer-
den sondern als strassenseitig durchgehender Grünstreifen erkennbar bleiben. 
Mit der Textfestsetzung Nr.7 wird die jahreszeitliche Eingriffsmöglichkeit in den Naturhaushalt zur 
Sicherung der im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag begründeten Ersatz- und Ausgleichsmaß-
nahmen geregelt  
Mit der Textfestsetzung Nr.8 wird die Beräumung und Entsiegelung der nordöstlich vorhandenen 
Waldfläche bestimmt und in Ihrem Bestand als Klimaschutzwald festgesetzt. Weiterhin wird der 
westliche Teil dieses Waldes in direkter Benachbarung zu dem Ferienhaugebiet in einer Breite 
von 25 m als strukturreicher höhengestaffelter Waldrand entsprechend der Empfehlung des 
NABU in Verbindung mit der Informationsschrift des Umweltministeriums Brandenburg "Waldrän-
der - artenreiche Lebensräume" im Sinne des § 9 Abs. 5 Nr.1 BauGB kenntlich gemacht. 
Die ursprünglich vorgesehene Sicherung einer Wegeverbindung auf dem Flurstück 50/1 zuguns-
ten der beiden nördlich gelegenen  Parzellen 151 und 152 wird aufgegeben da deren Erreichbar-
keit vom Bungalowweg ebenso und besser gesichert werden kann.  
Mit der Textfestsetzung Nr. 9 soll die südöstlich im Landschaftsschutzgebiet gelegene Grünland-
brache (Flurstück 50/2) mit ihren schutzwürdigen Feucht- und Trockenrasenflächen als Ersatz für 
verloren gehende Biotopstrukturen erhalten und dauerhaft gesichert werden. Die zwingende ex-
tensive Bearbeitung dieser Fläche erfordert eine nur einmalige jährliche Mahd jeweils nach dem 
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15. September. Zur Sicherung der getroffenen Bestimmungen erfolgt eine entsprechende Grund-
dienstbarkeitseintragung zugunsten der unteren Naturschutzbehörde im Grundbuch. 
                             
Aus städtebaulich-baugestalterischen Gründen wird von der Möglichkeit gem. § 9 Abs.4 BauGB 
in Verbindung mit § 87 BbgBO Gebrauch gemacht, und einige örtliche Bauvorschriften gem. 
Brandenburgischer Bauordnung in die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes einbezogen.  
Hierbei handelt es sich mit den Textfestsetzungspositionen Nrn.10-13 im Einzelnen um Festset-
zungen zu folgenden Themen: 
 
  - Gestaltung von Zäunen und Einfriedungen 
  - Dacheindeckungen mit rot/rotbraunen Dachziegeln oder -steinen. 
  - Dachgeschossfestsetzung Satteldachneigung von 45° 
  - maximal 80% Sonnenkollektoren auf der sonnenseitigen Dachfläche   
 
Verkehrserschließung 
 
Die äußere Erschließung des Ferienhausgebietes erfolgt über den Feldweg, der als Gemein-
destrasse öffentlich gewidmet ist und als Erschließung der östlich gelegenen Hofstelle einschließ-
lich der notwendigen Versorgungsleitungen bereits genutzt wird. Die Gemeinde beabsichtigt, den 
Feldweg erstmalig zur gemeinsamen Erschließung des Ferienhausgebietes und des südlich an-
grenzenden zukünftigen "Wohngebiet Pferdekoppel" herzustellen. 
Im Rahmen des TÖB-Beteiligungsverfahren wurde u.a. vorgeschlagen, die Verkehrsfläche des 
Feldweges in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9 "Wohngebiet Pferdekoppel" ein-
zubeziehen und somit den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 8 entsprechend zu reduzieren. Da 
die derzeitige öffentliche Widmung des Feldweges Im östlichen Bereich in die Sondergebiets-
Fäche des Ferienhausgebietes (Flurstückes 50/1) in einem schmalen Streifen hineinragt, wurde 
für diese kleine Fläche eine temporäre Nutzung als Verkehrsfläche gem. § 9 Abs. 2 BauGB be-
stimmt. Diese vorübergehende Nutzung wird zugunsten der Ferienhausgebietsnutzung wieder 
aufgegeben,  sobald der Feldweg in seiner zukünftigen Lage planungsrechtlich und technisch 
gesichert ist.  
Im überwiegenden Teil des Feldweges steht eine Grundstücksbreite von 9-10 m zur Herstellung 
eines ausreichenden Straßenprofils zur Verfügung. Lediglich im Einmündungsbereich zur 
Dagowseestraße ist auf eine Länge von 50 m wegen der bestehenden Grundstückszuschnitte 
z.Zt. nur ein Straßenprofil von 4-5 m möglich. Im Hinblick auf den zu erwartenden geringen Ziel- 
und Quellverkehr zu den beiden angebundenen Baugebieten, das Wohngebiet mit 12 Wohnein-
heiten sowie das Ferienhausgebiet mit 18 Ferienhäusern und einer deutlich geringeren Verkehrs-
frequenz wird der Verkehr an dieser Engstelle als beherrschbar eingeschätzt.   
 
In "Verkehrskonzept Bebauungsplan Nr. 9 -Wohngebiet Pferdekoppel-" des Büros Weiland 
GMBH, Gransee  zur zukünftigen Verkehrssituation im Einmündungsbereich DagowseeStrasse - 
Feldweg wird nachgewiesen, dass der geringe zu erwartende Ziel- und Quellverkehr für die  bei-
den Baugebiete von dem bestehenden Verkehrsnetz aufgenommen werden kann. In Verbindung 
mit der Ausbildung eines Wendehammers im östlichen Bereich des Feldweges im Gebiet des 
Bebauungsplanes "Wohngebiet Pferdekoppel" ist auch die Befahrung mit einem 3-achsigen Müll-
fahrzeug möglich, wenn die Ein- und Ausfahrt-Richtung an der Dagowseestrasse gewechselt 
wird..   
Die innere Erschließung des Ferienhausgebietes erfolgt mit Ausnahme der unmittelbar am Feld-
weg liegenden Grundstücke ausschließlich über eine innenliegende Privatstraße, die als ver-
kehrsberuhigter Bereich festgesetzt ist. Da diese kurze Ringstraße ausschließlich durch die An-
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lieger dieses kleinen Baugebietes genutzt wird,) liegt die Baulast sowie die Unterhaltung und 
Pflege vollständig bei den zukünftigen Anliegern und Eigentümern der Strasse. Mit einer Ge-
samtbreite von 5,00 m und 2 Anschlüssen an den öffentlich gewidmeten und noch erstmalig her-
zustellenden Feldweg erfüllt diese Verkehrsflächenausweisung alle Nutzungs- und Funktionsan-
sprüche dieses kleinen Ferienhausgebietes einschließlich einer konfliktfreien Bedienung mit Ver- 
und Entsorgungsfahrzeugen und hält den Versiegelungsgrad des gesamten Gebietes auf einem 
niedrigen Niveau. Durch die Aufweitung der beiden Privatstraßenanschlüsse an den Feldweg und 
die durchgehende Breite von 5 m der privaten Erschließiungsstraße werden die Muster-
Richtlinien für die Flächen der Feuerwehr eingehalten. 
 Mit der zukünftig beidseitig und gemeinsam nutzbaren Erschließung des ausgebauten Feldwe-
ges sowie der damit verbundenen Ver- und Entsorgungsleitungen durch das Ferienhausgebiet 
und das südlich angrenzende Neubaugebiet "Pferdekoppel" erhöht sich die Wirtschaftlichkeit für 
beide Baugebiete. 
Für die gemeinsame Nutzung der privaten Verkehrsfläche im Ferienhausgebiet durch die zukünf-
tigen Anlieger sowie der zuständigen Ver- und Entsorgungsunternehmen mit Geh-, Fahr-, und 
Leitungsrechten werden entsprechende Dienstbarkeiten in Abt II des Grundbuches einzutragen 
sein (Textfestsetzung Nr.5). Ggfls. ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens eine Baulast im 
Baulastenverzeichniss einzutragen.  
Nach den Bestimmungen der Stellplatzsatzung der Gemeinde Stechlin vom 6.12.2005 ist es er-
forderlich, dass im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren für jedes Ferienhausgrundstück 1 
PKW-Parkplatz auf dem jeweiligen Grundstück nachgewiesen wird. Zusätzlich wird gem. § 12 
BauNVO die Möglichkeit eröffnet unter Einhaltung einer limitierten Grundfläche einen jeweils 
zusätzlichen Besucherparkplatz auf den Ferienhausgrundstücken einzurichten.  
Die Niederschlagsentwässerung im Straßenraum erfolgt durch Versickerungsrigolen nach Maß-
gabe der späteren ingenieurtechnischen Fachplanung.  
 
Ver- und Entsorgung 
 
Die Ver- und Entsorgung des Gebietes mit den einschlägigen Medien ist von der Dagowsee-
strasse über den öffentlich gewidmeten Feldweg vorgesehen und wird im Rahmen der ingenieur-
technischen Planung näher ausgeführt. 
Der Vorhabenträger hat sich im städtebaulichen Vertrag zum Abschluss von Erschließungsver-
trägen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen verpflichtet.   
Das auf den privaten Grundstücken und privaten Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswas-
ser ist dort ganzjährig und dauerhaft zur Versickerung zu bringen oder in Zisternen für die Gar-
tenbewässerung zu sammeln und damit dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen.               
 
Flächenbilanz 
 

Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans stellt sich die Flächenbilanz in ihren 
wesentlichen Werten wie folgt dar: 
Ausweislich des Liegenschaftskatasters umfasst der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit  
insgesamt 2 Flurstücken eine Fläche von                                 22.572 m² 
 

Davon entfallen auf folgende festgesetzte Nutzungen: 
   - Walderhaltungsfläche                  6.363 m²  
   - Waldumwandlungsfläche                                                   9.999 m² 
   - Randflächen ohne Bewaldung                                               1.174 m²    
   - Landschaftsschutzgebiet              5.036 m² 
Festgesetzte Nutzungen insgesamt                                   22.572 m² 
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Zur Orientierung wird in der Abb. 10 die räumliche Zuordnung der vom Vorhabenträger / Eigen-
tümer eingebrachten Flächen dargestellt. 
 
 

Abbildung 10 
Grundstücksanteile des Vorhabenträgers / Eigentümers 
 
 

 
        

 

                              1.5   Projektrealisierung durch städtebauliche Verträge und Vereinbarungen 
 

Die Grundstückseigentümer haben sich mit städtebaulichem Vertrag vom 21.10.2018 / 8.11.2018 
verpflichtet, die mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes verbundenen Kosten zu übernehmen. 
Nachdem die Inhalte des Bebauungsplanentwurfes hinreichend gesichert waren, haben die 
Grundstückseigentümer in ihrer Eigenschaft als Vorhabenträger mit der Gemeinde einen weiter-
gehenden städtebaulichen Vertrag gem. § 11 Abs. 1 S. 2+3 BauGB zur Sicherung der im Um-
weltbericht vorgeschlagenen und im Bebauungsplanentwurf festzusetzenden Maßnahmen abge-
schlossen.  
Darüber hinaus wurden von der Eigentümergemeinschaft zur verbindlichen Sicherung einzelner 
Bebauungsplanziele noch weitere Verträge abgeschlossen: 
Insgesamt sind im Bebauungsplan in der Rubrik                                

"HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN" 

folgende Verträge erfasst: 
        -   städtebaulicher Vertrag vom 21.03.2023 zwischen der Gemeinde und der Eigentümer- 
            Gemeinschaft           

-   Waldumwandlungsvertrag mit der Oberförsterei Neuendorf vom 15.11.2022  
-   Vertrag über die die Durchführung einer Ersatzaufforstung in Fürstenberg vom  
    16.11.2022        
-   Vertrag über die Übernahme von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen mit der Flä- 
    chenagentur Brandenburg vom 8.10.2023       
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